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Erwägungen
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Oktober 1987 N 1441 Motion Dirren erstatten und zusätzliche Massnahmen vorzuschlagen.
Die Ausarbeitung eines gesonderten Berichtes drängt sich vor- erst nicht auf. Da sich die
Stossrichtung der Motion jedoch mit den Absichten des Bundesrates deckt, ist er bereit, den
Vorstoss in Form eines Postulates entgegenzunehmen. Schriftliche Erklärung des
Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Der Bundesrat beantragt, die Motion in
ein Postulat umzu- wandeln. Müller-Meilen: Meine Motion zur Verbesserung des Einver-
nehmens zwischen den Sprachregionen ist seinerzeit von 90 Ratsmitgliedern aller
Fraktionen und Sprachregionen unterzeichnet worden, was wohl zeigt, dass es sich um ein
aktuelles und gewichtiges Anliegen handelt. Man kann sich fragen, ob man sich mit der
Umwandlung in ein Postulat einverstanden erklären soll, nachdem die Motion von einer
Mehrheit des Rates getragen wird. Ich habe es getan, weil es mir in erster Linie um die
Sache geht und der Bundesrat ausdrücklich versichert hat, dass er im Zusammenhang mit
der Revision des Sprachenartikels auch die aufgeworfenen Probleme des Einvernehmens
und der Mundartwelle behandeln wolle. Nächste Woche wird zudem auf Schloss Lenzburg
eine Tagung mit der SRG stattfinden, an der die Mundartprobleme als
Verständigungsprobleme auch drankommen. Ich hoffe, dass die SRG die Besorgnis des
Parlamentes über die Auswirkungen der Mundartwelle auf das gegenseitige Einvernehmen
zur Kenntnis nimmt und ernsthaft nach Korrekturen sucht. Ein weiterer Gedanke zur
Förderung des Einvernehmens im Jubiläumsjahr 1991 ist mit der Aktion «Begegnung»
lanciert worden. Diese soll in diesem Zusammenhang hier auch angeführt werden. Ich
vertraue auf Herrn Bundesrat Cotti, dass die Umwand- lung in ein Postulat der
Ernsthaftigkeit keinen Abbruch tun wird, mit der der Bundesrat und die Bundesverwaltung
den Vorstoss behandeln. Ueberwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 87.397
Motion Dirren Jugend und Sport. Revision des Bundesgesetzes Loi encourageant la
gymnastique et les sports. Révision Wortlaut der Motion vom 20. März 1987 Der Bundesrat
wird eingeladen, dem Parlament eine Teilre- vision des Bundesgesetzes über die Förderung
von Turnen und Sport vom 17. März 1972 und die einschlägigen Verord- nungen
vorzulegen. Artikel 7 Absatz 1 des Gesetzes und Artikel 15 der Verord- nung zum BG über
die Förderung von Turnen und Sport vom 26. Juni 1972 sind zu ändern und die
Herabsetzung des Minimalalters von bisher 14 auf 12 Jahre festzulegen. Des weiteren ist
die gesamte Entschädigungsfrage der Leiter, der Bundesbeiträge, der Kursgelder usw. zu
prüfen und dem heutigen Stand anzupassen. Texte de la motion du 20 mars 1987 Le Conseil
fédéral est prié de présenter au Parlement une révision partielle de la loi fédérale du 17 mars
1972 encoura- geant la gymnastique et les sports et des ordonnances y relatives. L'article 7,
alinéa 1, de la loi susmentionnée ainsi que l'arti- cle 15 de l'ordonnance du 26 juin 1972
seront modifiés de manière à ramener l'âge minimum requis de 14 à 12 ans. En outre, les
indemnités des moniteurs et des participants, les contributions de la Confédération, etc.,



seront réexaminées et adaptées aux conditions actuelles. Mitunterzeichner- Cosignataires:
Aregger, Camenzind, de Chastonay, Cotti, Darbellay, Engler, Fischer-Sursee, Hess,
Humbel, Ogi, Ruckstuhl, Schmidhalter, Schnyder-Bern, Sei- ler, Vannay, Ziegler (16)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit Die Förderung von Turnen und Sport ist
gemäss dem Zweckartikel des eingangs erwähnten Gesetzes im Interesse der Entwicklung
der Jugend, der Volksgesundheit und der körperlichen Leistungsfähigkeit zu unterstützen.
Es ist Sache des Bundes, den freiwilligen, ergänzenden Turn- und Sportunterricht zu
fördern, die Kantone für den ausreichen- den Schulsport verantwortlich zu machen und den
Verbän- den die aktiv Sporttreibenden nach dem 20. Altersjahr zu überlassen. Alle
Verantwortlichen dieser drei Stufen teilen sich heute in der Aus- und Fortbildung der Leiter
und Aktiven und übernehmen deren Entschädigung. Der Bund zeichnet grundsätzlich
verantwortlich für die Leitung und Finanzierung der Institution Jugend und Sport, und die
Kantone werden aufgrund ihrer Finanzkraft zur Kostenbetei- ligung herangezogen. Heute
stellen Turnlehrer in den Schulen sowie verantwortli- che Jugend- und Sportleiter immer
wieder fest, dass die technischen, taktischen Grundlagen füreinen späteren Brei- ten- oder
Spitzensport bereits in den frühen Jugendjahren erworben werden müssten. Dafür reicht der
wöchentliche dreistündige obligatorische Schulturnunterricht nicht aus. Daraus entwickelt
sich die Forderung, dass Jugendliche heute bereits mit 12 statt wie bisher mit 14 Jahren von
der Organisation J + S erfasst werden müssen. Das längere Verweilen in der gleichen
Struktur J + S würde sich sicher nur vorteilhaft auf die Jugendlichen auswirken. Die
Herabsetzung des Eintrittsalters auf 12 Jahre würde ungefähr Mehrkosten von etwa 20
Millionen Franken verur- sachen. Dies scheint mir jedoch bezogen auf den Zweckarti- kel
und andere vergleichbare Zahlen im Sozialbereich als Präventivmassnahme durchaus
gerechtfertigt. Zurzeit läuft im Kanton Zürich ein Versuch, Jugendliche bereits ab
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bis 20 Jahre festzulegen. Gleichzeitig sind auch neue Disziplinen eingehend zu prüfen und
in die Liste aufzu- nehmen. Die J + S Leiter arbeiten zum Grossteil ehrenamtlich. Die
gesamte Entschädigungsfrage ist neu zu überprüfen, und die Ansätze der finanziellen
Leistungen und Kursgelder sind den heutigen Verhältnissen anzupassen. Schriftliche
Stellungnahme des Bundesrates vom 27. Mai 1987 Rapport écrit du Conseil fédéral du 27
mai 1987 Die Motion beinhaltet zwei Schwerpunkte, die differenziert zu beurteilen sind.
Einerseits wird die gesamte Entschädi- gungsfrage angesprochen, andererseits wird eine
Herabset- zung des Minimalalters von 14 auf 12 Jahre beantragt. 1. Entschädigungsfrage:
Jugend + Sport ist das zentrale Förderungswerk des Bundes im Bereich von Turnen und
Sport. Die Grundlagen dazu wurden im Bundesgesetz von
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